
 

 
 

Verwaltungsvorlage 
Vorlage-Nr.: 0558-2011/DaDi vom 14.12.2011  
Aktenzeichen: 221-001 

Fachbereich: VI/1 - Familienförderung 

Beteiligungen: 

EB - Erste Kreisbeigeordnete 
III/1 - Kommunalaufsicht 
II/1 - Personal 
II/4 - Rechtsamt 
L - Landrat 
L/2 - Finanz- und Rechnungswesen 

Produkt: 1.03.09.03 Betreuende Schulen 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 2. Ausschuss für Gleichstellung, 

Generationen und Soziales 
Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 3. Schul-, Kultur- und 
Sportausschuss 

Ö Zur vorbereitenden 
Beschlussfassung 

 4. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur vorbereitenden 
Beschlussfassung 

 5. Kreistag Ö Zur abschließenden 
Beschlussfassung  

Betreff: Übernahme der Trägerschaft der Betreuenden Grundschulen in 
Schaafheim und Mosbach 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

a) Der Landkreis Darmstadt-Dieburg übernimmt die Betreuungsangebote an der 
Eichwaldschule in Schaafheim und der Lindenfeldschule in Mosbach ab dem 01.03.2012 bis 
einschließlich 31.07.2013 gemäß dem beigefügten Vertrag.  

 
b) Die Gebührensatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg vom 12.03.2007 mit den 

Änderungen der Satzungen vom 02.07.2007, 10.03.2008, 11.06.2008, 08.09.2008, 
10.11.2008, 15.12.2008, 11.05.2009, 06.07.2009, 14.12.2009, 08.03.2010, 08.06.2010 und 
07.11.2011 wird wie folgt geändert: 

 
14. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die 

„Betreuenden Grundschulen“ 
an Schulen im  

Landkreis Darmstadt-Dieburg 
 

Aufgrund der §§ 5, 16, 17, 30 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der 
Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 
(GVBl. I S. 786), der §§ 1 bis 5 a und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale 
Abgaben (Hess.KAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31.01.2005 (GVBl. I S. 54) sowie der Bestimmungen des Hessischen 
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Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HessVwVG) in der Fassung vom 12.12.2008 (GVBl. I 
2009 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.11.2010 (GVBl. I S. 421), 
hat der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg in seiner Sitzung am                         
folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 2 Abs. 1 wird um die Ziffern 1.16. und 1.17. ergänzt: 
 
1.16. Eichwaldschule, Schaafheim 
 
Für die Betreuung von    7.00 Uhr bis 14.00 Uhr:     75,-- € 
      7.00 Uhr bis 16.30 Uhr:   125,-- € 
      Freitag bis 15.00 Uhr 
 
1.17. Lindenfeldschule, Mosbach 
 
Für die Betreuung von    7.00 Uhr bis 14.00 Uhr:     75,-- € 
      7.00 Uhr bis 16.30 Uhr:   125,-- € 
      Freitag bis 15.00 Uhr 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.03.2012 in Kraft. 
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Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 27.10.2011 hat die Gemeinde Schaafheim die Übernahme der Betreuenden 
Grundschulen in Schaafheim und Mosbach zum 01.03.2012 beantragt.  
 
Sie wünscht folgende Platzangebote und Öffnungszeiten: 
 
Eichwaldschule:  
 
20 Plätze mit Öffnungszeit von 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr und 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
10 Plätze mit Öffnungszeit von 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr und 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
Freitag bis 15.00 Uhr 
 
Lindenfeldschule: 
 
10 Plätze mit Öffnungszeit von 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr und 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
10 Plätze mit Öffnungszeit von 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr und 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
Freitag bis 15.00 Uhr 
 
Die Gemeinde Schaafheim meldet hierfür folgenden Personalbedarf an: 
 
1 Leitung und Betreuung, 30 Stunden 
4 Betreuungskräfte à 27 Stunden 
2 Küchenkräfte à 10 Stunden 
 
Die Gemeinde Schaafheim bittet darum, das bisherige Personal, das befristet bei dem jetzigen 
Träger, dem Trägerverein Butterblume e.V., beschäftigt ist, weiter zu beschäftigen. Dessen 
Weiterbeschäftigung kann angesichts der Befristung der Übernahme ebenfalls nur befristet 
erfolgen.  
 
Die Gemeinde Schaafheim teilt weiterhin mit, dass der Finanzierungsanteil durch Elternbeiträge 40 
% betragen soll. 
 
Der Personal- und Sachkostenaufwand für die Übernahme der beiden Betreuenden Grundschulen 
mit dem o. g. Personalaufwand beläuft sich auf 145.905,45 €. Abzuziehen hiervon wären die 
bisherigen Landeszuschüsse und der Kreiszuschuss in Höhe von 10.618,50 €, so dass ein jährlicher 
Aufwand von 135.286,95 € abzudecken wäre. Der Finanzierungsanteil durch die Eltern soll nach 
dem Wunsch der Gemeinde Schaafheim 40 % betragen, so dass der ungedeckte Restbetrag über die 
Gemeinde zu finanzieren wäre.  
 
Die näheren Einzelheiten werden in dem beigefügten Vertrag (Anlage 1) geregelt. Dieser lag 
zwischenzeitlich dem Gemeindevorstand der Gemeinde Schaafheim vor, welcher ihm in seiner 
Sitzung am 19.12.2011 zustimmte (Anlage 2). Die Formulierung von § 7 sieht eine Laufzeit bis 
31.07.2013 vor. Die Laufzeit verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht mit einer Frist von 
sechs Monaten zum Schuljahresende (31.7.) schriftlich gekündigt wird.  
 
Hierdurch wird der Intention des Beschlusses des Gemeindevorstands Schaafheim entsprochen und 
die unbürokratische Verlängerung der Zusammenarbeit ermöglicht. 
 
Da die Beendigung der Zusammenarbeit ein aktives Handeln des Landkreises voraussieht, wird die 
Verwaltung in der ersten KA-Sitzung im Dezember 2012 eine Entscheidungsvorlage erstellen. 
 
  
 
Die Übernahme der Trägerschaft der Betreuenden Grundschulen in Schaafheim und Mosbach 
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bedingt eine Änderung der Gebührensatzung für die „Betreuenden Grundschulen“ an Schulen im 
Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die Festsetzungen in der Gebührensatzung lauten wie folgt: 
 
 

Artikel 1 
 

§ 2 Abs. 1 wird um die Ziffern 1.16. und 1.17. ergänzt: 
 

1.16. Eichwaldschule, Schaafheim 
 

Für die Betreuung von   7.00 Uhr bis 14.00 Uhr:     75,-- € 
    7.00 Uhr bis 16.30 Uhr:   125,-- € 
    Freitag bis 15.00 Uhr 
 

1.17. Lindenfeldschule, Mosbach 
 

Für die Betreuung von   7.00 Uhr bis 14.00 Uhr:     75,-- € 
    7.00 Uhr bis 16.30 Uhr:   125,-- € 
    Freitag bis 15.00 Uhr 

 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.03.2012 in Kraft. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Produkt: 1.03.09.03 
Investitionsmaßnahme:  

  
Aufwendungen 2011 2012 2013 

Sachkonto: 630 0000 
                   640 0000  
                   647 0000 
                   601 1000 

0,00 EUR 93.435,01 EUR 
18.845,95 EUR 
8.031,92 EUR 
1.275,00 EUR

112.122,01 EUR 
22.615,14 EUR 
9.638,30 EUR 
1.530,00 EUR 

Erträge 2011 2012 2013 
Sachkonto: 511 0000 
                   548 2000 

0,00 EUR 47.500,00 EUR 
74.087,88 EUR

57.000,00 EUR 
88.905,45 EUR 

 
 
 
Anlage: 
 
• Anlage 1: Vertragsentwurf 
• Anlage 2: Auszug aus der Niederschrift der 18. Sitzung des Gemeindevorstandes vom 

19.12.2011 
 


